
Die IHK-Lehrgänge für die Köpfe von morgen.
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„Als Chef investiere ich  
gerne in die Weiterbildung unserer 
Fachkräfte. Dabei gewinnen nicht 
nur die Mitarbeiter. Das gesamte 

Unternehmen profitiert.“



ZIELGRUPPE 
 
Industriemeister oder Teilnehmer mit einer vergleichbaren technischen Meisterprüfung, 
Technische Fachwirte (IHK), Techniker und Ingenieure. 
 
 
 
LEHRGANGSZIEL 
 
Die Grenzen zwischen dem kaufmännischen und dem technischen Bereich werden in 
diesem Lehrgang überschritten und die sonst getrennten Aus- und 
Weiterbildungsqualifikationen miteinander verknüpft. Dadurch soll der „Geprüfte 
Technische Betriebswirt“ befähigt sein, als betriebliche Führungskraft Aufgaben an der 
Schnittstelle des technischen und kaufmännischen Funktionsbereichs zu übernehmen. 
Die Inhalte einer vorausgegangenen Weiterbildungsprüfung und die Erfahrungen der 
betrieblichen Praxis sind ausdrücklich Gegenstand der Prüfung. In die Projektarbeit 
fließen die vorausgesetzten Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen mit ein. Das 
Thema wird daher auf Vorschlag des Prüfungsteilnehmers gestellt, damit er seine 
spezielle Qualifikation und betrieblichen Möglichkeiten einbringen kann. 
 
 
 
PROJEKTARBEIT 
 
Kernstück der Weiterbildungsprüfung zum „Geprüften Technischen Betriebswirt“ ist die 
als schriftliche Hausarbeit anzufertigende Projektarbeit im fachübergreifenden 
technikbezogenen Prüfungsteil. In ihr werden die vorausgesetzten (im Lehrgang nicht zu 
vermittelnden) technischen Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen mit den im 
Rahmenstoffplan beschriebenen Weiterbildungsinhalten und Lernzielen verknüpft. 
 
Im Lehrgang kommt es darauf an, die Teilnehmer Schritt für Schritt auf die Projektarbeit 
vorzubereiten. In jedem Fach wird daher jeweils der Transfer der Lerninhalte in den 
betrieblichen oder fachlichen Erfahrungshorizont der Teilnehmer geleistet. Die 
unterschiedlichen Voraussetzungen der Kenntnisse der Industriemeister oder Ingenieure 
in den betrieblichen Funktionsbereichen verschiedener Branchen werden daher 
berücksichtigt. Gerade bei inhomogenen Teilnehmergruppen können dabei 
Synergieeffekte eintreten; das unterschiedliche Erfahrungswissen des Einzelnen kann 
der ganzen Gruppe zugute kommen.  
 
Durch Interaktion mit den Teilnehmern wird in Fallbeispielen der betriebswirtschaftliche 
bzw. unternehmensorganisatorische Bezug zu den technischen Unternehmensbereichen 
hergestellt. 
 
Die Teilnehmer sollen im Laufe des gesamten Lehrgangs einüben können, wie die 
Fragestellungen der einzelnen Themenbereiche in die Projektarbeit einfließen 
können. 
 
 
 



ZULASSUNGSVORAUSSETZUNGEN 
 
 

1. Zur Prüfung zugelassen wird, wer 
 

- eine mit Erfolg abgelegte Prüfung zum Industriemeister oder eine vergleichbare 
technische Meisterprüfung oder eine mit Erfolg abgelegte staatliche anerkannte 
Prüfung zum Techniker 

 
oder 
 

- eine mit Erfolg abgelegte Prüfung zum Technischen Fachwirt (IHK) 
 
oder 
 

- eine mit Erfolg abgelegte, staatlich anerkannte Prüfung zum Ingenieur mit 
wenigstens zweijähriger einschlägiger beruflicher Praxis  

 
 nachweist. 
 

 
2. Abweichend von Absatz 1 kann zur Prüfung auch zugelassen werden, wer durch 

Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft macht, dass er 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen erworben hat, die eine Zulassung zur 
Prüfung rechtfertigen. 

 
 
 

Bei Fragen zu den Zulassungsvoraussetzungen und zur Prüfung 
wenden Sie sich bitte direkt an Frau Gros von der 
Prüfungsabteilung der IHK Karlsruhe. 
 
 
 
Isabell Gros Telefon:  0721 174-207 
IHK Karlsruhe Telefax: 0721 174-289 
Lammstraße 13-17 E-Mail:   Isabell.Gros@karlsruhe.ihk.de 
76133 Karlsruhe Internet:  www.karlsruhe.ihk.de 

mailto:Götzke@Karlsruhe.ihk.de
http://www.ihk.de/karlsruhe


LEHRGANGSINHALTE 
 
 

LERN- UND ARBEITSMETHODIK  

 

A. GRUNDFRAGEN WIRTSCHAFTLICHEN HANDELNS UND BETRIEBLICHER 
LEISTUNGSPROZESS 

 
Aspekte der allgemeinen Volks- und Betriebsw irtschaftslehre 
- Unterscheiden der Koordinationsmechanismen idealtypischer Wirtschaftssysteme 
  und deren rechtlicher Ausprägungen sowie Darstellen der Elemente der sozialen 
  Marktwirtschaft 
- Darstellen des volkswirtschaftlichen Kreislaufs 
- Beschreiben der Marktformen und Preisbildung sowie Berücksichtigung des  
  Verbraucherverhaltens 
- Berücksichtigen der Konjunktur- und Wirtschaftspolitik 
- Beschreiben der Ziele der Institutionen der Europäischen Union und der  
  internationalen Wirtschaftsorganisationen 
- Berücksichtigen der Bestimmungsfaktoren für Standort- und Rechtsformwahl  
  jeweils unter Einbeziehung von Globalisierungsaspekten 
- Berücksichtigen sozioökonomischer Aspekte der Unternehmensführung und des 
  zielorientierten Wertschöpfungsprozesses im Unternehmen 
 
 
Rechnungswesen 
- Berücksichtigen der Finanzbuchhaltung als Teil des betrieblichen Rechnungswesens 
- Beachten von Bilanzierungsgrundsätzen 
- Interpretieren von Jahresabschlüssen 
- Analysieren der betrieblichen Leistungserstellung unter Nutzung der Kosten- und 
  Leistungsrechnung 
- Anwenden von Kostenrechnungssystemen 
- Berücksichtigen von unternehmensbezogenen Steuern bei betrieblichen  
  Entscheidungen 
 
 
Finanzierung und Investition 
- Analysieren finanzwirtschaftlicher Prozesse unter zusätzlicher Berücksichtigung des 
  Zeitelements 
- Vorbereiten und Durchführen von Investitionsrechnungen einschließlich der 
  Berechnung kritischer Werte 
- Durchführen von Nutzwertrechnungen 
- Anwenden von Verfahren zur Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer und 
  des optimalen Einsatzzeitpunktes von Wirtschaftsgütern 
- Beurteilen von Finanzierungsformen und Erstellen von Finanzplänen 
 
 
 
 
 
 



Material-, Produktions- und Absatzw irtschaft 
- Beurteilen von Marktgegebenheiten sowie der Positionierung des Unternehmens im 
  Markt und beherrschen der Marketinginstrumente 
- Beurteilen des Produktlebenszyklus, Mitwirken bei der Produktplanung unter 
  Berücksichtigung des gewerblichen Rechtsschutzes 
- Anwenden der Instrumente der Einkaufspolitik und des Einkaufsmarketings sowie 
  der Bedarfsermittlungsmethoden, Beherrschen der Beschaffungsprozesse, 
  Beurteilen der Wirkung des Einkaufs auf die Abläufe im Unternehmen 
- Berücksichtigen der rechtlichen Möglichkeiten im Ein- und Verkauf sowie der  
  Lieferklauseln des internationalen Warenverkehrs 
- Beherrschen der unterschiedlichen Materialfluss- und Lagersysteme und 
  Logistikkonzepte 
- Beurteilen von Produktionsplanung- und Steuerungssystemen 
- Beurteilen des Einsatzes der Produktionsfaktoren, der Produktions- und der 
  Organisationstypen 
 
 
 
 
B. MANAGEMENT UND FÜHRUNG 
 
 
Organisation und Unternehmensführung 
 
Planungskonzepte 
- Planen, Organisieren und Überwachen von strategischen und operativen 
  Unternehmens- bzw. Unternehmensteilkonzepten 
- Einsetzen der Grundlage des strategischen Denkens, der Instrumente der 
  strategischen Analyse und der Methode der Strategieformulierung zur Erkennung 
  und zweckentsprechenden Weiterentwicklung von strategischen Zusammenhängen 
  des Unternehmens oder Unternehmensteils 
- Einleiten von Sicherstellungsmaßnahmen zur strategischen Zielerreichung 
 
Organisationsentwicklung 
- Anwenden der Konzepte der Analyse und Synthese 
- Berücksichtigen des Bedingungsrahmens organisatorischen Gestaltens 
- Erarbeiten von Aufbau- und Ablauforganisation nach den Stufen des 
  Organisationsprozesses 
- Ausführen methodischer Organisationsentwicklungen 
 
Projektmanagement und persönliche Planungstechniken 
- Entwerfen von Projekten und Projektorganisationen 
- Planen und Leiten von Projekten nach den Phasen des Projektmanagements 
- Einsetzen von betrieblichen und persönlichen Planungsmethoden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Integrative Managementsysteme 
- Qualitäts-, umwelt- und sicherheitsbewusstes Handeln 
- Berücksichtigen einschlägiger Normen und Gesetze 
- Einsetzen von Qualitätsmanagementmethoden 
- Entwerfen von Integrierten Managementsystemen für Unternehmen oder 
  Unternehmensteile 
- Beurteilen und Weiterentwickeln von vorhandenen Integrierten 
  Managementsystemen für Unternehmen oder Unternehmensteile 
 
Moderations- und Präsentationstechniken 
- Professionelles Führen und Moderieren von Gesprächen mit Einzelpersonen oder 
  Gruppen 
- Berücksichtigen von rhetorischen Kenntnissen, Argumentations- und  
  Problemlösungstechniken 
- Professionelles Vorbereiten und Vorstellen von Präsentationen 
 
 
Personalmanagement 
 
Personalplanung und –beschaffung 
- Anwenden der Personalplanung als Teil der Unternehmensplanung 
- Ermitteln des qualitativen und quantitativen Personalbedarfs eines Unternehmens 
- Beschaffen von Personal unter Berücksichtigung der Grundsätze der  
  Personalpolitik 
 
Personalentwicklung und –beurteilung 
- Auswählen und Einsetzen von Mitarbeitern 
- Beurteilen von Mitarbeitern nach vorgegebenen Beurteilungssystemen 
- Durchführen von Mitarbeitergesprächen und Festlegen von Zielvereinbarungen 
- Anfertigen von Stellenbeschreibungen 
- Erarbeiten von Schulungsplänen und Ergreifen von Maßnahmen zur Qualifizierung 
  der Mitarbeiter 
 
Personalentlohnung 
- Auswählen geeigneter Entlohnungsformen (bzw. Entgeltkonzepte) 
- Auswählen von Kriterien zur Festlegung der Entgelthöhe 
 
Personalführung einschließlich Techniken der Mitarbeiterführung 
- Anwenden und Beurteilen der diversen Führungsstile und Führungsverhalten 
- Zielorientiertes Führen von Gruppen unter gruppenpsychologischen Aspekten 
- Zielorientiertes Führen von Mitarbeitern 
 
Arbeits- und Sozialrecht 
- Anwenden der Rechtsgrundlagen und Gestaltungsfaktoren des Arbeitsverhältnisses 
- Aufbauen und Betreiben eines betrieblichen Sozialwesens 
 
Beteiligungsrechte der Arbeitnehmer 
- Berücksichtigen der gesetzlichen Regelungen der innerbetrieblichen  
  Interessenvertretung 
- Berücksichtigen der tariflichen und betrieblichen Grundlage der innerbetrieblichen 
  Interessenvertretung 
 
 



Informations- und Kommunikationstechniken 
  
Datensicherung, Datenschutz und Datenschutzrecht 
- Reduzieren der Risiken der Informationstechnologie 
- Anwenden der Möglichkeiten der technischen Datensicherung 
- Umsetzen der Gesetze, Verordnungen und Richtlinien zum Schutz von Daten 
 
Auswahl von IT-Systemen und Einführung von Anwendersoftware 
- Beurteilen von IT-Systemen 
- Auswählen von IT-Systemen 
- Einführen von aktueller Anwendersoftware 
 
Übergreifende Systeme 
- Gestalten von Wissensmanagement inkl. Managementinformationssystemen 
- Erstellen von Lastenheften für spezielle Unternehmensanforderungen 
- Berücksichtigen der notwendigen Softwareergonomie bei der Softwareentwicklung 
- Berücksichtigen der Phasen und Probleme der Einführung von Software im 
  Unternehmen 
 
Kommunikationsnetze und –systeme auf Medien bezogen 
- Beurteilen von aktuellen Kommunikationssystemen und –diensten für spezifische 
  Unternehmensanforderungen nach Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten 
- Auswählen, Einsetzen und Anwenden von aktuellen Kommunikationssystemen und  
  -diensten im betrieblichen Leistungsprozess 
 
 
 
C. FACHÜBERGREIFENDER TECHNIKBEZOGENER PRÜFUNGSTEIL 
 
 
Projektarbeit 
 
Methoden und Gestaltung einer Projektarbeit 
- Bedeutung und Rahmenbedingungen 
- Themenstellung 
- Durchführung 
- Präsentation und Bewertung 
 
  
 
 



LEHRGANGSDATEN      KARLSRUHE  -  Wochenendlehrgang 
 
 
Beginn: 3. September 2012 
 
 
Dauer: 680 U-Std. (ca. 1 Jahr) 
 
 
Unterrichtsort: Karlsruhe 
 
 
Unterrichtszeit: Freitag   14:30 – 19:30 Uhr 
 Samstag 08:00 – 15:00 Uhr 
 03.09.12 – 28.09.12, 4 Wo. VZ 08:00 – 15:00 Uhr 
 02.09.13 – 13.09.13, 2 Wo. VZ 08:00 – 15:00 Uhr 
  
Wichtiger Hinweis: 
Bitte beachten Sie, dass mit der Projektarbeit frühestens nach erfolgreichem Abschluss   
der Prüfungsteile A (Wirtschaftliches Handeln und betrieblicher Leistungsprozess) und B 
(Management und Führung) begonnen werden darf.  Termine für das Fachgespräch / die Präsentation 
finden vierteljährlich jeweils am Ende des Quartals statt.  (Änderungen aus sachlichen oder 
personellen Gründen vorbehalten.) 
 
 
Lehrgangsgebühren: 4.638,- Euro 

 (entweder Gesamtrechnung zu Lehrgangsbeginn  
 oder monatliche Ratenzahlung bei Teilnahme am 
 Lastschrifteinzugsverfahren 

 
Literaturkosten: DIHK-Textbände bzw. Kopien von Dozentenskripten 

sind in den Lehrgangsgebühren enthalten. 
 
Prüfungsgebühr: entsprechend der gültigen Gebührenordnung 
 wird gesondert von der IHK Karlsruhe in Rechnung 

gestellt 
 
 
 
Information und Anmeldung: 
 
 
Gabriele Friedberger Telefon: 0721 174-249 
IHK-Bildungszentrum Telefax: 0721 174-243 
Karlsruhe GmbH E-Mail: friedberger@ihk-biz.de 
Haid-und-Neu-Str. 7 Internet: www.ihk-biz.de 
76131 Karlsruhe  
 

Änderungen aus personellen und sachlichen Gründen vorbehalten! 



LEHRGANGSDATEN      Rastatt  -  Schichtlehrgang 
 
 
Beginn: 5.  März 2012 
 
 
Dauer: 680 U-Std. (ca. 1 Jahr) 
 
 
Unterrichtsort: Rastatt 
 
 
Unterrichtszeit: 14-tägig Di + Do 16:30 – 21:30 Uhr 
 (gerade Kalenderwochen) 
 jeden Samstag 08:00 – 16:00 Uhr 
 05.03.12 – 30.03.12, 4 Wo. VZ 08:00 – 16:00 Uhr 
 21.01.13 – 01.02.13, 2 Wo. VZ 08:00 – 16:00 Uhr 
  
Wichtiger Hinweis: 
Bitte beachten Sie, dass mit der Projektarbeit frühestens nach erfolgreichem Abschluss   
der Prüfungsteile A (Wirtschaftliches Handeln und betrieblicher Leistungsprozess) und B 
(Management und Führung) begonnen werden darf.  Termine für das Fachgespräch / die Präsentation 
finden vierteljährlich jeweils am Ende des Quartals statt.  (Änderungen aus sachlichen oder 
personellen Gründen vorbehalten.) 
 
 
Lehrgangsgebühren: 4.638,- Euro 

 (entweder Gesamtrechnung zu Lehrgangsbeginn  
 oder monatliche Ratenzahlung bei Teilnahme am 
 Lastschrifteinzugsverfahren 

 
Literaturkosten: DIHK-Textbände bzw. Kopien von Dozentenskripten 

sind in den Lehrgangsgebühren enthalten. 
 
Prüfungsgebühr: entsprechend der gültigen Gebührenordnung 
 wird gesondert von der IHK Karlsruhe in Rechnung 

gestellt 
 
 
Information und Anmeldung: 
 
 
Gabriele Friedberger Telefon: 0721 174-249 
IHK-Bildungszentrum Telefax: 0721 174-243 
Karlsruhe GmbH E-Mail: friedberger@ihk-biz.de 
Haid-und-Neu-Str. 7 Internet: www.ihk-biz.de 
76131 Karlsruhe  
 

Änderungen aus personellen und sachlichen Gründen vorbehalten! 



LEHRGANGSDATEN      KARLSRUHE  -  Vollzeitlehrgang 
 
Beginn: 3. September 2012 
 
Dauer: 680 U-Std. (ca. 7 Monate) 
 
Unterrichtsort: Karlsruhe 
 
Unterrichtszeit: Montag – Freitag    08:00 – 15:00 Uhr 
 
Lehrgangsgebühren: 4.638,- Euro 

 (entweder Gesamtrechnung zu Lehrgangsbeginn  
 oder monatliche Ratenzahlung bei Teilnahme am 
 Lastschrifteinzugsverfahren 

 
Literaturkosten: DIHK-Textbände bzw. Kopien von Dozentenskripten 

sind in den Lehrgangsgebühren enthalten. 
 
Prüfungsablauf: schriftliche Prüfungen: 
4. März 2013:  - VWL u. BWL / Rechnungswesen 
5. März 2013:  - Finanzierung und Investition 
 - Material-, Produktions- und Absatzwirtschaft 
11. März 2013: Situationsaufgabe (Schwerpunkt: 

Personalmanagement) 
12. März 2013: Situationsaufgabe (Schwerpunkt: 

Informations- und Kommunikationstechniken) 
mündliche Prüfung: ca. 2 Wochen nach der 2. Situationsaufgabe 
 Organisation und Unternehmensführung 
Projektarbeit: nach der mündlichen Prüfung (sobald feststeht,  
 dass alle Prüfungen bestanden sind) 
 
Wichtiger Hinweis: 
Bitte beachten Sie, dass mit der Projektarbeit frühestens nach erfolgreichem Abschluss   
der Prüfungsteile A (Wirtschaftliches Handeln und betrieblicher Leistungsprozess) und B 
(Management und Führung) begonnen werden darf.  Termine für das Fachgespräch / die Präsentation 
finden vierteljährlich jeweils am Ende des Quartals statt.  (Änderungen aus sachlichen oder 
personellen Gründen vorbehalten.) 
 
Prüfungsgebühr: entsprechend der gültigen Gebührenordnung 
 wird gesondert von der IHK Karlsruhe in Rechnung 

gestellt 
 
Information und Anmeldung: 
Gabriele Friedberger Telefon: 0721 174-249 
IHK-Bildungszentrum Telefax: 0721 174-243 
Karlsruhe GmbH E-Mail: friedberger@ihk-biz.de 
Haid-und-Neu-Str. 7 Internet: www.ihk-biz.de 
76131 Karlsruhe 

 
Änderungen aus personellen und sachlichen Gründen vorbehalten! 



IHK Bildungszentrum GmbH Karlsruhe 
erstellt: Januar 2010 

 
 
 

 
 

Checkliste „erfolgreiche Kursanmeldung“ 

 
 

 
 

Unterlagen Vorgehensweise Erledigt 
 

Anmeldeformular zum 
Lehrgang 

 

 
 
Vollständig ausfüllen und unterschreiben  
 
 

 
 
 

 

 
Anmeldeformular zur 
Fortbildungsprüfung 

 +  
Anlagen 

 
 

Die aktuelle 
Prüfungsgebühr 

erfahren Sie beim 
zuständigen 

Ansprechpartner der 
IHK Karlsruhe, 

diesen finden Sie im 
Abschnitt „Zulassungs-

voraussetzungen“. 

 
 
Vollständig ausfüllen und unterschreiben 
 
Zur Überprüfung Ihrer Zulassung zur Prüfung fügen 
Sie bitte dem Anmeldeformular zur 
Fortbildungsprüfung folgende Unterlagen in Kopie 
bei: 
 
 tabellarischer Lebenslauf 

 
 Zeugnis der Schulbildung 

 
 Zeugnis der Berufsausbildung 

 
 Zeugnis/Zeugnisse sonstiger  
 berufsqualifizierender Abschlüsse 

 
 Arbeitszeugnisse/Arbeitsbestätigungen 

über die bisherige Berufspraxis 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anmeldeformular zum 

Lehrgang + 
Anmeldeformular zur 

Fortbildungsprüfung + 
Anlagen 

 

 
Alle Unterlagen senden an: 
IHK Bildungszentrum GmbH 
Haid-und-Neu-Str. 7 
76131 Karlsruhe 
 

 
 
 
 

Förderung beantragen 
 
Beim zuständigen Amt für Ausbildungsförderung 
oder unter www.meister-bafoeg.info 
 

 
 
 

 
 



Anmeldung

Angaben zur Person

Beginndatum: Eingangsstempel des Bildungszentrums:

Zuständig:

Telefon: (07 21) 1 74-

Name

Geburtsdatum

Straße

Telefon-Nr.

E-Mail

Firma

Straße

Telefon-Nr.

E-Mail

Ansprechpartner für Weiterbildung im Unternehmen

Vorname

Geburtsort

PLZ/Wohnort

Mobil-Tel.

Beruf/Position

PLZ/Wohnort

Fax-Nr.

Angaben zum Unternehmen (bzw. Ihre telefonische Erreichbarkeit tagsüber):

IHK-Bildungszentrum Karlsruhe GmbH
Postfach 3440
76020 Karlsruhe

Genaue Lehrgangs-/Seminarbezeichnung

Anmeldung
Lehrgang/Seminar

Anmeldefax (07 21) 1 74-2 51

Rechnung erbeten an        Privat        Firma        Agentur für Arbeit        
 
*Ich/Wir bestätige/-n, dass ich/wir die AGBs der IHK-Bildungszentrum GmbH eingesehen und verstanden habe/-n  
 und ich/wir sie hiermit akzeptiere/-n.
	Bei der Anmeldung durch die Firma ist der Stempelaufdruck und die Unterschrift unbedingt erforderlich.

Datum, Ort		  *Unterschrift/Firmenstempel

Anmeldung

! Bitte unterschreiben Sie diese Anmeldung vor der Rücksendung an das IHK Bildungszentrum! Vielen Dank. !
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Allgemeine Geschäftsbedingungen und Widerrufsrecht der IHK-Bildungszentrum  
Karlsruhe GmbH für Seminare und Lehrgänge 
 
 

Widerrufsbelehrung für Verbraucher 
 
Wenn Sie Verbraucher sind, haben Sie ergänzend zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen ein Widerrufsrecht. 
 
 

Widerrufsbelehrung 
 
Widerrufsrecht 
 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen  ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Er-
füllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten 
gemäß § 312g Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
 
IHK-Bildungszentrum Karlsruhe GmbH 
Postfach 3440  
76020 Karlsruhe 
E-Mail: info@ihk-biz.de 
Fax: 0721/174-251 
 
Widerrufsfolgen 
 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzun-
gen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder 
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren bzw. herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz 
leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl 
erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für 
Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.  
 
Besondere Hinweise  
 
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
 

Ende der Widerrufsbelehrung 
 
 
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
1. Geltungsbereich 
1.1 Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen im Einzelfall kommen Verträge über Seminare, Schulungen und Lehrgänge 

(nachfolgend: Lehrgänge) mit der IHK-Bildungszentrum Karlsruhe GmbH – nachfolgend: Veranstalterin – ausschließlich nach 
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zustande. Für Tagesseminare gelten hinsichtlich Kündigung und Rücktritt 
besondere Bedingungen (siehe Abschn. 7). 

1.2 Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Auftraggebers* bzw. Teilnehmers* (nachfolgend: Teilnehmer) sind nur 
dann verbindlich, wenn die Veranstalterin sie ausdrücklich anerkannt hat; dies muss schriftlich erfolgen. Diese Bedingungen 
gelten auch dann, wenn die Veranstalterin in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Teilnehmers 
ihre Leistung vorbehaltlos erbringt. 

 
2. Anmeldung 
2.1 Mit seiner verbindlichen Anmeldung erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an. 
2.2 Die Anmeldung kann nur schriftlich, per Fax, Online (E-Mail) oder über die Website der Veranstalterin erfolgen. Die Anmeldun-

gen werden grundsätzlich in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. 
2.3 Mit der schriftlichen Anmeldebestätigung/Einladung, die dem Auftraggeber im Regelfall spätestens bis zu zwei Wochen vor 

Lehrgangsbeginn zugeht, kommt der Vertrag über den Lehrgang zustande. 
2.4 Sollte eine Anmeldung durch den Teilnehmer so kurzfristig erfolgen, dass eine schriftliche Anmeldebestätigung nicht mehr 

möglich ist, gilt der Vertrag als geschlossen, wenn die Anmeldung/Einladung zum Lehrgang gegenüber dem Teilnehmer in 
anderer geeigneter Weise bestätigt wird. Ihr  Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren 
ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

2.5 Zulassung zu Prüfungen: Wenn der Lehrgang auf eine externe Prüfung (z. B. vor einer Industrie- und Handelskammer) vorbe-
reitet, liegt die Verantwortung, sich über die Zulassungsvoraussetzungen zu informieren, beim Teilnehmer. Die Teilnahme am 
Lehrgang ist auch möglich, wenn die Zulassungsvoraussetzungen für eine externe Prüfung durch den Teilnehmer nicht erfüllt 
sind. Ob der Teilnehmer die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt oder nicht, berührt nicht diesen Vertrag. 
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3. Leistungsbeschreibung und Änderungen des Veranstaltungsangebots 
3.1 Der Inhalt und die Durchführung des Lehrgangs richten sich nach der Leistungsbeschreibung, wie sie in dem jeweils aktuellen 

Veranstaltungskatalog aufgeführt bzw. veröffentlicht ist und die insoweit Bestandteil des Vertrages ist.  
3.2 Die Veranstalterin ist berechtigt, Änderungen aus fachlichen Gründen wie Aktualisierungsbedarf, Weiterentwicklungen und/oder 

didaktische Optimierungen vorzunehmen, sofern sie den Kern des Lehrgangs bzw. das Lehrgangsziel nicht grundlegend verän-
dern. Sie behält sich außerdem vor, kurzfristig Ort und Raum des angekündigten Lehrgangs, soweit dies dem Teilnehmer zumut-
bar ist, zu ändern. 

3.3 Gleiches gilt auch für einen Ersatz des angekündigten Dozenten durch einen gleich qualifizierten (wegen Erkrankung des 
Dozenten oder sonstiger Verhinderung aus wichtigem Grund etc.) und/oder Verschiebungen im Ablaufplan aus triftigem Grund. In 
derartigen Fällen wird sich die Veranstalterin bemühen, den Teilnehmer rechtzeitig über die Änderungen zu unterrichten. 

 
4. Absage von Lehrgängen 
4.1 Die Veranstalterin behält sich die Absage von Lehrgängen aus Gründen, die sie nicht zu vertreten hat, z. B. bei kurzfristigem 

Ausfall des Dozenten (wie Krankheit, Unfall etc.), bei Nichterreichen der vom jeweiligen Lehrgangstyp abhängigen und nicht 
kostendeckender Teilnehmerzahl, höherer Gewalt oder gleichartiger Gründe, vor. 

4.2 In jedem Fall ist die Veranstalterin bemüht, Absagen an die in der Anmeldung genannte Adresse so rechtzeitig wie möglich 
schriftlich mitzuteilen. Sollte dies aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich sein, kann die Benachrichtigung auch mündlich 
erfolgen. 

4.3 Bei einer Absage durch die Veranstalterin wird diese jedoch vorrangig versuchen, den Teilnehmer auf einen anderen Lehrgangs-
termin umzubuchen, sofern der Teilnehmer einverstanden ist. 

4.4 Muss ein Lehrgang abgesagt werden und kann der Teilnehmer nicht auf einen anderen von der Veranstalterin angebotenen 
Lehrgang ausweichen, werden die bereits bezahlten Teilnahmegebühren erstattet. 

4.5 Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche gleich welcher Art, der Ersatz von vergeblichen Aufwendun-
gen und sonstigen Nachteilen, sind ausgeschlossen, außer in Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens von Ange-
stellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen der Veranstalterin. 

 
5. Gebühren, Zahlungsverfahren und -verzug 
5.1 Der Teilnehmer hat das Entgelt für die Lehrgangsveranstaltung unabhängig von den Leistungen Dritter (z. B. der Agentur für 

Arbeit) spätestens bis zu dem in der Rechnung genannten Termin zu bezahlen. Bei Lehrgängen, die mehr als 1 Jahr nach Ein-
gang der Anmeldung bei der Veranstalterin beginnen, bleibt für den Fall einer bindenden Änderung der Rahmenbedingungen (z. 
B. Erhöhung der Stundenzahl) eine Anhebung der zur Zeit der Anmeldung gültigen Teilnahmegebühren vorbehalten. Der Teil-
nehmer ist in diesem Fall berechtigt, den Vertrag zu kündigen. 

5.2 Lehrgänge, die in einzelne Unterrichtsabschnitte unterteilt sind, können sowohl als Paketpreis wie auch in Raten bezahlt werden. 
Mit der Ratenanforderung  (Teilrechnung/Stundungsabrede) ist der jeweilige Unterrichtsabschnitt abgerechnet. 

5.3 Kosten für Lehrmittel sowie Gebühren für Tests und Prüfungen werden gesondert berechnet, es sei denn, es ist in der 
Lehrgangsinformation bzw. Ausschreibung anders ausgewiesen. 

5.4 Eine Änderung des bei der Anmeldung angegebenen Rechnungs-/Lastschriftempfängers ist in der Regel rückwirkend nicht 
möglich. Gerät der Teilnehmer trotz Mahnung mit mehr als 2 Raten der Vergütung in Verzug, kann die Veranstalterin den Vertrag 
aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Das Recht der Veranstalterin, Schadenersatz und Verzugsschaden geltend zu machen, 
bleibt unberührt. 

 
6. Kündigung bei Lehrgängen 
6.1. Bis spätestens vier Wochen vor Lehrgangsbeginn kann der Vertrag ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. 
6.2.  Danach bestehen folgende Kündigungsmöglichkeiten: 
6.2.1 Ein Lehrgang, der in mehrere Stufen gegliedert ist, kann bis spätestens drei  Wochen vor Beginn der nächsten Stufe gekündigt 

werden. Danach ist das volle Entgelt für die nächste Stufe zu zahlen. 
6.2 .2 Ein Lehrgang, der länger als sechs Monate dauert oder in mehrere Abschnitte (Semester) aufgeteilt ist, kann frühestens zum 

Ende der ersten sechs Monate gekündigt werden. Dabei ist eine Kündigungsfrist von sechs Wochen einzuhalten. 
6.2.3 Nach Ablauf der ersten sechs Monate eines Lehrgangs ist eine Kündigung jeweils zum Ende der nächsten drei Monate unter 

Einhaltung einer sechswöchigen Kündigungsfrist möglich. 
6.2.4 Alle maßgeblichen Zeitspannen berechnen sich vom Beginn des Lehrgangs an (bei Späteinsteigern erfolgt die Berechnung ab 

Einstieg in den Lehrgang). 
6.2.5 Die zu leistende Teilnahmegebühr (Lehrgangsgebühr) wird anteilig, d. h. mindestens für sechs Monate eines Lehrgangsjahres, 

entsprechend der Kündigungsfristen berechnet. 
6.3 Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen; Gründe brauchen nicht genannt zu werden 
6.4 Das Recht auf außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund bleibt von dieser Regelung unberührt. Der Nachweis eines 

wichtigen Grundes muss der Veranstalterin spätestens innerhalb von 10 Tagen ab Kenntniserlangung schriftlich zugehen. 
Andernfalls ist das Recht verwirkt. 

 
7. Rücktritt bei Tagesseminaren 

Bis 12 Werktage vor Beginn der Veranstaltung kann der Teilnehmer ohne Nennung von Gründen von der Anmeldung zurück 
treten. Die Rücktrittserklärung ist schriftlich an folgende Anschrift zu richten: 

 
IHK-Bildungszentrum Karlsruhe GmbH, Postfach 3440, 76020 Karlsruhe 

 
Maßgebend ist der Eingang der Rücktrittserklärung bei der IHK-Bildungszentrum Karlsruhe GmbH. Nach der Stornierung des 
Vertrags werden eventuell erfolgte Zahlungen zurückerstattet. Bei späterem Rücktritt oder Nichterscheinen wird die volle Teil-
nahmegebühr berechnet. Ein Ersatzteilnehmer kann jedoch benannt werden. 
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8. Förderung von Teilnehmern durch die Agentur für Arbeit oder Dritte 
Teilnehmern von öffentlich geförderten Maßnahmen wird für den Fall, dass eine Förderung der Schulungskosten durch einen 
Kostenträger (z. B. Agentur für Arbeit, Versorgungsamt, Berufsgenossenschaft oder Deutsche Rentenversicherung) aus 
Gründen, die der Teilnehmer nicht zu vertreten hat, nicht erfolgt, ein Rücktrittsrecht eingeräumt. Ferner ist bei Nachweis einer 
Arbeitsaufnahme eine Kündigung ohne Fristeinhaltung möglich. Kosten entstehen den betreffenden Teilnehmern in beiden Fällen 
nicht. Die Inhalte der Maßnahme werden in einer Eignungsberatung dargelegt. 

 
9. Nicht in Anspruch genommene Einzelleistungen 

Die Erstattung von nicht in Anspruch genommenen Einzelleistungen ist nicht möglich; es besteht insbesondere kein Anspruch auf 
Ersatz eines vom Teilnehmer versäumten Lehrgangstages oder Teilen hiervon. 

 
10. Copyright und Urheberschutz / Fremde Datenträger und Software 
10.1 Sämtliche Rechte an den Schulungsunterlagen und sonstigen Arbeits- und Begleitmaterialien gleich welcher Form bleiben 

ausdrücklich der Veranstalterin vorbehalten. 
10.2 Die von der Veranstalterin zu Veranstaltungszwecken zur Verfügung gestellte sowie sonstige sich auf deren Datenträgern 

befindliche Software darf weder kopiert, noch aus dem Veranstaltungsraum entfernt werden. 
10.3 Sollte ausnahmsweise die Übertragung von Software gestattet werden, so übernimmt die Veranstalterin keine Haftung für 

Schäden, die durch die übertragene Software, insbesondere durch Viren, beim Empfänger der Software entstehen. 
10.4 Unzulässig ist insbesondere jede absichtliche oder wissentliche Nutzung der Computer, die die Sicherheit des Netzwerkes 

beeinträchtigt oder gegen geltende Rechtsvorschriften verstößt. 
10.5 Es ist dem Teilnehmer untersagt, eigene Datenträger und Software zu verwenden sowie eigene Software auf Datenträger der 

Veranstalterin zu überspielen und/oder zu installieren. 
 
11. Ausschluss des Teilnehmers aus besonderen Gründen 

Die Veranstalterin ist berechtigt, einen Teilnehmer von der weiteren Teilnahme an dem Lehrgang auszuschließen, wenn der 
Teilnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen seine Teilnehmerverpflichtungen verstößt; er hat einen gegebenenfalls zu 
verantwortenden Schaden zu ersetzen. Insoweit behält sich die Veranstalterin die Geltendmachung von 
Schadensersatzforderungen ausdrücklich vor. Es besteht im Falle des berechtigten Ausschlusses des Teilnehmers kein 
Anspruch auf Rückzahlung bereits entrichteter Teilnahmegebühren. 

 
12. Haftung 
12.1 Die Teilnahme an Lehrgängen sowie die Nutzung von Räumlichkeiten und die Besichtigung von Einrichtungen der Veranstalterin 

erfolgen auf eigene Gefahr. 
12.2 Schadensersatzansprüche des Teilnehmers, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten 

aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. 
B. bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei Körperschaden oder bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 

12.3 Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten beschränkt sich die Haftung jedoch auf den Ersatz des nach Art des Lehrgangs 
vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschadens, soweit nicht aus anderen der vorstehend genannten 
Rechtsgründe zwingend gehaftet wird. 

 
13. Datenerfassung und Datenschutz 

Die mit der Anmeldung bei der Veranstalterin eingehenden 
Daten des Teilnehmers wie z. B. Name, Telekommunikationsdaten und Adresse des Wohn- bzw. Geschäftssitzes, werden für 
interne Zwecke im Rahmen der Schulungsabwicklung und -abrechnung in maschinenlesbarer Form gespeichert und verwendet 
sowie für künftige Veranstaltungen, statistische Erhebungen und sonstige Werbezwecke genutzt. Die Speicherung erfolgt unter 
strikter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes. Der Teilnehmer erklärt sich mit der Weitergabe der Daten an eine prüfende 
Institution (z. B. Industrie- und Handelskammer) für die Zwecke der Lehrgangs- und Prüfungsabwicklung sowie der Zusendung 
von weitergehenden Informationen einverstanden. Er kann der Verwendung seiner Daten jedoch jederzeit widersprechen. 

 
14. Schriftformerfordernis und Schlussbestimmungen 
14.1 Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags zwischen dem Teilnehmer und der Veranstalterin sind nur wirksam, wenn sie 

schriftlich bestätigt werden. Mündliche Zusagen oder Vereinbarungen über die Entbehrlichkeit der Schriftform sind unwirksam. 
14.2 Erfüllungsort für sämtliche Ansprüche aus dem Vertrag ist der Veranstaltungsort. 
14.3 Der Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten ist der Sitz der Veranstalterin, soweit der Teilnehmer Kaufmann im Sinne des HGB, 

juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens ist oder Ansprüche im Wege des Mahn-
verfahrens geltend gemacht werden. 

14.4 Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen unwirksam oder anfechtbar sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen 
davon unberührt. 

 
 

* Dies gilt auch für die weibliche Form Auftraggeberin/Teilnehmerin. 
 
 
Diese Teilnahmebedingungen gelten ab 07.11.2011. 
Die früheren Teilnahmebedingungen verlieren zu diesem Zeitpunkt ihre Gültigkeit. 
 
 
© 2011 IHK-Bildungszentrum, Karlsruhe 
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Stadt Karlsruhe                                                           
Amt für Ausbildungsförderung                                                                   
für den Stadt- und Landkreis Karlsruhe 
76124 Karlsruhe 
 
Hausanschrift: 
Kochstr. 7 
76133 Karlsruhe 
 
 
 
Öffnungszeiten:  
 
Montag und Mittwoch  von 08:00 – 11:45 Uhr 
und    von 13:30 – 15:30 Uhr 
Donnerstag   von 13:30 – 17:00 Uhr 
 
 
Sachbearbeiter/innen: 
 

A - B  Frau Kessler    Tel. 0721/133-5035 
 

C – Gd  Herr Kurz    Tel. 0721/133-5083 
 

Ge - Kle Herr Kunkel    Tel. 0721/133-5036 
 

Kli – Nt  Frau Kary    Tel. 0721/133-5037 
 

Nu - Sg Frau Hubbuch    Tel. 0721/133-5025 
 

Sh - Z  Frau Benz/Frau Vogelbacher  Tel. 0721/133-5038 
 
 
 
 
 
 
Weitere Ämter in der näheren Umgebung: 
 
LRA Rastatt, Amt für Ausbildungsförderung, PF 18 63, 76408 Rastatt, Tel. 07222/381-551 
 
LRA Enzkreis, Amt für Ausbildungsförderung, PF 10 10 80, 75110 Pforzheim, 
Tel. 07231/308-449, -251 oder -389 
 
LRA Calw, Amt für Ausbildungsförderung, PF 12 63, 75363 Calw, 
Tel. 07051/160-339 oder -445 
 
LRA Breisgau-Hochschwarzwald, Amt für Ausbildungsförderung, Dienstgebäude Stadtstr. 2, 
79081 Freiburg, Tel. 0761/2187-546 
 
LRA Rhein-Neckar-Kreis, Amt für Ausbildungsförderung, PF 10 46 80, 69036 Heidelberg, 
Tel. 06221/522-529, -578, -527 oder -528 
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